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 Veröffentlicht am 31.03.1926

Norm

GBG 1955 §14

Rechtssatz

Der in einer Rangordnungsanmerkung genannte Höchstbetrag kann durch einzuverleibende Kapitalsforderungen voll

ausgenützt werden; den Nebengebühren kommt, sofern sie nach dem Gesetze den gleichen Rang wie das Kapital

genießen, der angemerkte Rang ohne Rücksicht darauf zu, ob sie in dem Höchstbetrage ihre Deckung 9nden. Wurde

die angemerkte Rangordnung für ein aufzunehmendes Darlehen nicht bis zur vollen Höhe des angemerkten

Höchstbetrages durch Pfandrechtseinverleibungen erschöpft, so kann der noch o<ene Rang nur durch Einverleibung

des Pfandrechtes für weitere Darlehenskapitalien, nicht aber für weitere Nebengebühren der bereits pfandrechtlich

einverleibten Kapitalien ausgenützt werden.
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